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§ 7 GGV Begünstigte
Erwerbsvorgänge

 GGV - Grundbuchsgebührenverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2022

§ 7.

Die Begünstigung nach § 26a Abs. 1 GGG ist eingangs der Eingabe, bei Einbringung im ERV in der Eingabe an leicht

au0ndbarer Stelle, unter Hinweis entweder auf § 26a Abs. 1 Z 1 GGG oder auf § 26a Abs. 1 Z 2 GGG und unter

Bezi3erung der ermäßigten Bemessungsgrundlage in Anspruch zu nehmen. Soweit sich die Partei nicht auf 30% des

Werts des einzutragenden Rechts als Bemessungsgrundlage beruft, bezieht sich die angegebene

Bemessungsgrundlage auf den dreifachen Einheitswert.
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